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Erfordernis der einfachen Stimmenmehrheit 

gern.§ 40 und§ 63 Abs 3 Steiermärkisches 

Raumordnungsgesetz 2010 

Mindestanzahl der Anwesenden: 25 

Zustimmung von mehr als der½ der 

anwesenden Mitglieder des Gemeinderates 

Die „Kastanienhof Liegenschaftsverwaltung-GmbH" möchte als Eigentümerin der Grundstücke 

Nr.:87 /4, 87 /2 KG Baierdorf Erweiterungen am Sanatorium „Kastanienhof" vornehmen. 

Für die Umstellung von Zwei- auf Einbettzimmer soll hangseitig am Bettentrakt zugebaut werden. 

Neben der Errichtung eines neuen Speisesaales und bereichsweise Umstrukturierungen im 

Bestand soll auch als Entwicklungsoption hangseitig mit einem Gebäude für „Betreutes Wohnen" 

an den Bestand angedockt werden. 

Zufahrt und Erschließung bleiben unverändert. 

Die Gst.Nr. 87 /4, 87 /2 KG Baierdorf liegen gemäß 4.0 Flächenwidmungsplan im „Kurgebiet" mit 

einem Bebauungsdichtewert von 0,3 bis 0,4. 

Es liegen folgende Vorplanungen/Stellungnahmen vor bzw. sind Besprechungen mit folgenden 

Abteilungen geführt worden: 

* Studie von Architekt Mikolasch, Oktober 2017

* Gutachten DI. Dr. techn. Walter Prodinger, September 2017

* Stellungnahme der Verkehrsplanung vom 30.11.2017

* Luftbildauswertung der Stadtvermessung

* Stellungnahme der Abteilung Grünraum- und Gewässer - Referat Gewässer und

Hochwasserangelegenheiten vom 29.11.2017

In Abstimmung mit anderen betroffenen Abteilungen wurde der Bebauungsplan auf Basis der 

vorliegenden Planungsgrundlagen durch das Stadtplanungsamt erstellt. 

Ziel des Bebauungsplanes ist die Sicherstellung einer geordneten Siedlungsentwicklung im 

gegenständlichen Bereich. 




















































